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Interfraktioneller Antrag
der Abgeordneten Kerstin Gröhn, Frank A. Ramlow, Martina Hamester (SPD), Michael Osterburg (GAL) und Fraktionen vom 26.05.2009
Betr.: Städtebaulichen Erhaltungsverordnung für das Zentrum Billstedts
Billstedt verfügt im Vergleich zu anderen Hamburger Stadtteilen über wenig historisch gewachsene städtebauliche Strukturen und Gebäudeensembles. Umso wichtiger ist es, diejenigen Gebäude, die bis jetzt erhalten sind, vor einem freien Zugriff durch Investoren mit der Folge des Abrisses und der Errichtung eines (städtebaulich mehr oder weniger wertvollen) Neubaus zu schützen.
Gerade in dem Bereich, der das Zentrum Billstedts bildet, sind noch einige historische Gebäude erhalten, die aber wegen ihrer zentralen Lage auch einer erhöhten Abrissgefahr ausgesetzt sind. 

Das geltende Bauplanungsrecht bietet allein nicht genügend Möglichkeiten, erhaltenswerte Gebäudesubstanzen zu schützen. Ein Opfer dieser Umstände wurde bereits die alte Villa in der Billstedter Hauptstraße 23, die einem Fast-Food-Restaurant weichen musste. Als weitere historische Gebäude fallen insbesondere das Ensemble an der Ecke Billstedter Hauptstraße / Schiffbeker Weg und die Häuser Möllner Landstraße 33 bis 37 auf.
Weitere Ortsteile Billstedts sind einer gesonderten Bertachtung zu unterziehen.

Vor diesem Hintergrund möge der Regionalausschuss beschließen:

1. Der Regionalausschuss Billstedt fordert den Erlass einer städtebaulichen Erhaltungsverordnung, die den Billstedter Zentrumsbereich umfasst.
2. Der Regionalausschuss wird in die Vorarbeiten einer solchen Verordnung eingebunden, insbesondere regelmäßig informiert und zu der Frage der genauen Gebietsabgrenzung angehört.
3. Die Bezirksversammlung wird um Bekräftigung gebeten.

